Beschlussvorlage Gemeinde Ivenack
2025/GVIv/041
offentlich

Beschluss iiber den Abschluss des Durchfiihrungsvertrages zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Ivenack fiir das
Sondergebiet "Skanlux-Ferienhduser zwischen Eichenallee und Ivenacker

See"
Organisationseinheit: Datum
Bauamt 24.06.2025
Bearbeiter: Einreicher:
Birgitt Hohenegger
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Ivenack beschliel3t den Abschluss des Durchfiihrungsvertrages
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 fir das Sondergebiet ,,Skanlux-Ferienhauser
zwischen Eichenallee und Ivenacker See" in seiner vorgelegten Form.

Sachverhalt

Voraussetzung fiir die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowie
dessen Umsetzung ist zwingend der Abschluss eines stadtebaulichen Vertrages gemaf § 11
BauGB in der Form eines Durchfuihrungsvertrages nach 8 12 BauGB zwischen der
Gemeinde und dem Vorhabentrager.

Dabei muss der Vorhabentrager bereit und in der Lage sein, das Vorhaben auszufiihren.
Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfahigkeit des
Tragers zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses. Weiterhin muss sich der Vorhabentrager
zur Durchfuihrung der Vorhaben- und ErschlieRungsmafinahmen innerhalb einer bestimmten
Frist und zur Tragung der Planungs- und ErschlieBungskosten verpflichten.

Der vorliegende Entwurf des Durchfiihrungsvertrages enthalt diese Verpflichtungen zur
Kostentragung und zur Durchfiihrung aller Bau- und ErschlieBungsmalnahmen. Der
Bonitatsnachweis nach 8§ 5 Abs. 4 liegt vor (siehe Anlage 2).

Der Durchfuhrungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss Uber den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 4 fir das Sondergebiet ,Skanlux-Ferienhduser zwischen Eichenallee und
Ivenacker See“ zwischen dem Vorhabentrager und der Gemeinde zu schlieRen. Hierzu
bedarf es eines nach Kommunalrecht notwendigen Gemeinderatsbeschlusses.

Die Verwaltung schlagt der Gemeindevertretung vor, den Abschluss des
Durchfiihrungsvertrages, der von beiden Vertragsparteien anwaltlich geprift wurde, zu
beschlielZen.



Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein x
1. 2. 3. 4.
Gesamtkosten der Jahrliche Finanzierung/ Einmalige oder jdhrliche
Malnahmen Folgekosten/ -lasten Eigenanteil laufende
(Beschaffungs-/ (i.d.R.= Haushaltsbelastung
Herstellungskosten) Kreditbedarf) (Mittelabfluss,
Kapitaldienst, Folgelasten
ohne kalkulatorische
€ €
€ Kosten)
€
Veranschlagung im Veranschlagung im Keine Veranschlagung
Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt im
HH-Jahr: HH-Jahr:
Sachkonto: Finanzkonto:
Anlage/n
1 Entwurf Durchfiihrungsvertrag fiir GV 08.07.2025 (6ffentlich)

2 Bankbestitigung RLB fiir Projekt Ivenack (20.06.2025) (6ffentlich)
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Durchfiihrungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4
»SKANLUX-Ferienhdauser zwischen Eichenallee und Ivenacker See*

zwischen

der Gemeinde lvenack, vertreten durch den Burgermeister Herrn Roy Luth

— nachfolgend ,Gemeinde“ genannt —

und

der Ferienhausprojekt Ivenack GmbH, 24983 Handewitt, vertreten durch den
Geschaftsfihrer Herrn Bjgrn Krogh Andersen

— nachfolgend ,Vorhabentrager genannt —

wird folgender Durchfuhrungsvertrag nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch
geschlossen:

(2)

Praambel

Der Vorhabentrager beabsichtigt die Errichtung von 13 Ferienhausern auf einer
Gesamtflache von 3,12 ha, die sich uber das Flurstick 156 der Flur 6 und eine
Teilflache des Flurstickes 64 der Flur 4 in der Gemarkung lvenack erstreckt. Der
Vorhabentrager ist Eigentimer des Flurstiickes 156 der Flur 6 in der Gemarkung
Ivenack. Die Teilflache des Flursticks 64 der Flur 6 der Gemarkung Ivenack
verbleibt im Eigentum der Gemeinde Ivenack.

Die Gemeinde beabsichtigt, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fur
das Vorhaben mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.
4 ,Skanlux Ferienhauser zwischen Eichenallee und Ivenacker See® gemal § 12
BauGB zu schaffen.

Den dafur notwendigen Aufstellungsbeschluss hat die Gemeinde am 10.12.2024
gefasst. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist diesem Vertrag als Anlage
1, die Begrundung als Anlage 2 beigefugt. Der Vorhabenplan bildet Anlage 3
und der ErschlieBungsplan von ICN Ingenieure GmbH Schwerin mit Stand
22.05.2025 Anlage 4 dieses Vertrages. Anlage 5 sind die Bauzeichnungen und
Gebaudegrundrisse  des Architekten Dierking aus Flensburg mit
Bearbeitungsstand 16.04.2025.

Dem Vorhabentrager ist bekannt, dass auf die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes kein Anspruch besteht und auch durch
den nachfolgenden Vertrag nicht begrindet werden kann.
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§ 1 Vertragsgegenstand

Gegenstand des Vertrages ist die Errichtung von 13 Ferienhausern mit insgesamt 222
Betten nach den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 mit
Begrindung und den Bestimmungen der Vorhaben- und Erschlielungsplane
(Anlagen 3 und 4), die Herstellung der Ausgleichsmalnahmen und
ArtenschutzmalRnahmen sowie die ErschlieBung des Vertragsgebietes durch den
Vorhabentrager.

§ 2 Durchfuhrungsverpflichtung

(1) Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur Durchfuhrung des Vorhabens
einschlieBlich der erforderlichen Nebenanlagen im Vertragsgebiet auf eigene
Kosten und im eigenen Namen nach den Regeln dieses Vertrages.

(2) Der Vorhabentrager verpflichtet sich, spatestens 6 Monate nach dem
Inkrafttreten der Satzung Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einen
(oder ggf. mehrere) vollstandigen und genehmigungsfahigen Bauantrag fur das
Vorhaben bei der zustandigen Baugenehmigungsbehorde einzureichen. Soweit
rechtlich und tatsachlich moglich, wird der Vorhabentrager mit Vorliegen der
Planreife des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einen Bauantrag im Sinne
des § 33 Abs. 1 BauGB stellen. Spatestens 36 Monate nach Vorliegen der
bestandskraftigen Baugenehmigung wird der Vorhabentrager mit dem Vorhaben
beginnen und es innerhalb von weiteren 60 Monaten fertigstellen.

(3) Der Vorhabentrager verpflichtet sich weiterhin spatestens 6 Monate nach dem
Vorliegen der Baugenehmigung mit der Herstellung der vollstandigen
ErschlieBung des Plangebietes gemall Vorhaben- und ErschlieBungsplan zu
beginnen und spatestens 12 Monate nach Baubeginn fertigzustellen. Zeiten in
denen Bauarbeiten aus vom Vorhabentrager nicht zu vertretenden Grinden nicht
stattfinden konnen, verlangern die Fristen entsprechend.

(4) FOr den Fall, dass Altlasten und/oder andere Kontaminationen im Boden
vorhanden sind, werden diese durch den Vorhabentrager auf eigene Kosten und
nach MaBgabe der zustandigen Amter und Behérden beseitigt. Samtliche
entstehende Kosten, Gebuhren und Abgaben werden vom Vorhabentrager
Uubernommen.

(5) Die Durchfihrungsfristen kdnnen auf Antrag des Vorhabentragers mit Beschluss
der Gemeinde verlangert werden. Ein Anspruch auf eine Verlangerung besteht
nicht.

(6) Bei Nichteinhaltung der Bauverpflichtung durch den Vorhabentrager ist die
Gemeinde berechtigt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzuheben. In
diesem Fall kann der Vorhabentrager aus dieser Aufhebung keine Anspriche
gegen die Gemeinde herleiten. Auch fur den Fall der Versagung von
Genehmigungen oder einer Versagung der Planreifebestatigung kdnnen
Anspriche gegen die Gemeinde nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch
fur den Fall, dass sich die Nichtigkeit des Bebauungsplanes im Verlauf eines
gerichtlichen Streitverfahrens herausstellt.
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§ 3 ErschlieBungsverpflichtung

Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur vollstandigen Erschlielung des
Vorhabengebietes gemaly den Vorhaben- und ErschlieBungsplanen (Anlagen 3 und
4). Dies beinhaltet u. a.

a) die Herstellung der ErschlieBungsstral’e und deren Anbindung an die Eichenallee
nach deutschen Standards, einschliel3lich Stralen- und Wegbeleuchtung, dazu ist
ein Antrag auf Grundstuckszufahrt beim Amt Stavenhagen stellen;

b) die Herstellung des Trinkwasseranschlusses und des Schmutzwasseranschlusses
nach den Vorgaben des Wasserzweckverbandes Malchin / Stavenhagen,;

d) die Herstellung der Loschwasseranlage mit 2 Loschwasserspeichern (Nutzvolumen
1 x 50400 I, 1 x 46800 I) und Ubernahme der dauerhaften Bewirtschaftung;

e) die Herstellung und Kennzeichnung der Feuerwehrstellflachen;

f) die Herstellung der Flache fur Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung.

§4
Verpflichtung zur Erfiillung der Forderungen von Behorden und sonstigen
Tragern offentlicher Belange

Der Vorhabentrager verpflichtet sich weiterhin, alle Vorgaben zum Denkmalschutz,
zum Wasserrecht, zum Klimaschutz und zum Artenschutz verbindlich einzuhalten bzw.
zu erfullen. Dies sind,

a) die Gestaltung der Ferienhauser:
Firsthohe max. 4,70 m
Traufhdhe max. 2,75 m
Holzfassaden in den Farben Beige und Braun
Ziegeldacher in der Farbe Anthrazit und Dunkelgrau
Die Bauplane der Haustypen vom Architekten Dierking sind Anlage 5 dieses
Vertrages.

b) die Beantragung der denkmalrechtlichen Genehmigung fur die Ferienhauser beim
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als zustandige untere
Denkmalschutzbehdrde;

c) der Abschluss eines ErschlieBungsvertrages mit dem WasserZweckverband
Malchin / Stavenhagen fur die ErschlieBung mit Trinkwasser und Abwasser als
Voraussetzung fur die Unterzeichnung dieses Durchfihrungsvertrages;

d) die in der Begrindung Pkt. 5.9 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4
aufgefuhrten und beschriebenen MalRnahmen zum Klimaschutz;
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e) die fachgerechte Durchfihrung der im Artenschutzfachbeitrag und im Text (Teil B)
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 (TF 4.2 bis 4.8) festgesetzten
Vermeidungsmalnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmalinahmen.

§ 5 Kostentragung

(1)  Der Vorhabentrager tragt die Kosten fur

- die Errichtung der 13 Ferienhauser (Baukosten);

- die inneren und aulieren Erschliellfungsmalnahmen nach den Vorgaben
des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes (Anlage 3) und des
ErschlieBungsplanes (Anlage 4);

- die Beschaffung, den Einbau und die Bewirtschaftung der beiden
Ldéschwasserspeicher;

- die Vermessung;

- die Umsetzung der Vermeidungsmaflnahmen zum Artenschutz;

- die Umsetzung der MalRgaben des Denkmalschutzes;

- die Umsetzung der Maligaben zum Brandschutz.

(2) Der Vorhabentrager tragt die Kosten der von ihm fir die Erstellung der Entwurfe
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des Vorhaben- und
ErschlieBungsplans eingeschalteten Personen bzw. Planungsburos.

Er tragt auch die Kosten fur etwa erforderliche Genehmigungen fur die gemaf
diesem Vertrag durchzufihrenden MalRnahmen.

(3) Die Gemeinde tragt inren eigenen Verwaltungsaufwand selbst.

(4) Der Vorhabentrager ist zur Durchfuhrung des Vorhabens bereit und auch in der
Lage. Der Nachweis der Finanzierung erfolgt in Form einer
Finanzierungsbestatigung einer in der Europaischen Gemeinschaft
zugelassenen Grof3bank, eines offentlich-rechtlichen Kreditinstituts oder eines
Kautionsversicherers. Aus dieser geht hervor, dass die Bank die voraussichtliche
Wirtschaftlichkeit der MaRnahme gepruft hat, die Bereitstellung erforderlicher
Fremdmittel Gbernimmt und dass aufgrund der von der Bank gepruften Bonitat
des Vorhabentragers zu erwarten ist, dass dieser die erforderlichen Eigenmittel
aufbringt (Anlage 6).

§ 6 Riickbauverpflichtung

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, im Falle der Ausibung des Wiederkaufsrechts
gemal § 11 Abs. 1 des notariellen Kaufvertrages vom 2. Mai 2025 (Nr. 472 des
Urkundenverzeichnisses fur 2025 des Notars Piet Leckl-Niemann) das Vertragsobjekt
wieder in den unbebauten Ursprungszustand zu versetzen (Ruckbauverpflichtung).
Die Verpflichtung umfasst die vollstandige Beseitigung der Bebauung einschliel3lich
der zugehorigen sonstigen Anlagen, zum Beispiel Parkplatze sowie die Beseitigung
der Bodenversiegelung.

Sofern der Vorhabentrager den Rickbau nicht innerhalb von 6 Monaten nach
Ruckauflassung und schriftlicher Aufforderung der Gemeinde durchfuhrt, ist die

4
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Gemeinde berechtigt, den Ruckbau auf Kosten des Vorhabentragers durchfuhren zu
lassen. Der Vorhabentrager hat in diesem Fall die hierfir anfallenden Kosten zu
tragen.

§ 7 Pflichten der Gemeinde

Die Gemeinde wird den Vorhabentrager im Rahmen ihrer Moglichkeiten und geman
den bestehenden Rechtsvorschriften unterstitzen, um das vertragliche Ziel
sicherzustellen. Die Gemeinde wird das Verfahren zigig fuhren und den
Vorhabentrager Uber dessen Fortschritt unterrichten, wobei sich die Parteien bewusst
sind, dass die Entscheidungen uUber die Erstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes und Uber deren Inhalte der kommunalen Planungshoheit
unterliegen.

§ 8 Sicherung der Erfiillung der Vertragspflichten

(1) Zur Sicherung der sich fur den Vorhabentrager ergebenden Verpflichtungen nach
den §§ 3 und 6 dieses Vertrages leistet dieser eine Sicherheit durch Ubergabe einer
unbefristeten selbstschuldnerischen Bdurgschaft einer in der Europaischen
Gemeinschaft zugelassenen Grof3bank, eines 6ffentlich-rechtlichen Kreditinstituts
oder eines Kautionsversicherers in Hohe eines Betrages von 400.000,00 Euro
(Vertragserfullungsburgschaft), die neben der Erschlielung fur einen etwaigen
Ruckbau des Vertragsobjekts und der zugehorigen sonstigen Anlagen durch die
Gemeinde in Anspruch genommen werden kann.

Die Bulrgschaft ist spatestens 10 Jahre nach Unterzeichnung des Vertrages
zuruckzugeben, sofern der Vorhabentrager zuvor erklart, dass er das Vorhaben
mangels Inkrafttretens des Bebauungsplans oder mangels vom Vorhabentrager
nicht zu vertretender Nichtvorlage der Baugenehmigung nicht durchfuhrt.

Die Burgschaftsurkunde ist spatestens zum Baubeginn vorzulegen. Sie ist in
deutscher Sprache auszufertigen und hat deutschem Recht sowie der Zustandigkeit
der deutschen Gerichte zu unterliegen.

Die Gemeinde ist berechtigt, von diesem Vertrag zurlckzutreten und
Schadensersatz zu verlangen, falls die Burgschaftsurkunde nicht innerhalb von 14
Werktagen nach Baubeginn der Gemeinde vorgelegt wird und dies auch nicht
innerhalb einer dem Vorhabentrager von der Gemeinde schriftlich gesetzten
Nachfrist von einer Woche nach Ablauf der 14 Werktage erfolgt ist.

Die Vertragserfullungsburgschaft wird nach Fertigstellung des Vorhabens
freigegeben.

(2) Die Burgschaftsurkunden mussen den Verzicht des Burgen auf die Einreden der
Anfechtbarkeit, Aufrechenbarkeit und der Vorausklage gem. §§ 770, 771 BGB
enthalten.

(3) Die Kosten fur die Beibringung der Burgschaften und samtliche damit verbundenen
Kosten tragt der Vorhabentrager.
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(1)

(2)

§ 9 Rucktritt, Kindigung, Vertragsanderungen

Fir den Fall, dass innerhalb von zwei Jahren nach Vertragsabschluss der
vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht in Kraft getreten ist oder vom
beiliegenden Entwurf der Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
(Anlage 1) wesentlich abweicht, ist der Vorhabentrager berechtigt, von diesem
Vertrag zurlckzutreten. Ein Rucktritt ist durch schriftliche Erklarung gegentber
der Gemeinde auszulben. Auch im Falle des Rucktritts bleibt es bei den in §§
2, 3, 4 und 5 getroffenen Kostenregelungen.

Ein Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn eine oder mehrere Baugenehmigungen
vorliegen, es sei denn, der Vorhabentrager erklart nach § 43 VwVfG M-V
schriftlich gegenuber der zustandigen Genehmigungsbehodrde, dass er die
erteilte Genehmigung nicht ausnutzen wird.

Eine Kundigung des Vertrages kann nur erfolgen, wenn die Ausfihrung des
Vorhabens technisch und/oder rechtlich unmoglich ist und sich eine
Vertragsanpassung aus diesem Grund ausschlief3t.

Die Gemeinde kann den Vertrag auch kindigen, wenn der Vorhabentrager die
sich aus dem Vertrag ergebenden Pflichten, insbesondere jene aus den §§ 2,
3, 4 und 5, nicht fristgerecht erflllt oder Uber das Vermdgen des
Vorhabentragers ein Insolvenzverfahren eroffnet wird.

Sollte es nach Erteilung einer Baugenehmigung nach § 33 BauGB
(Zulassigkeit von Vorhaben wahrend der Planaufstellung) im Zuge des
weiteren  Planverfahrens zu Anderungen des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes kommen, so ist dieser Durchfuhrungsvertrag entsprechend
anzupassen.

§ 10 Wirksamwerden

Der Vertrag wird hinsichtlich der Regelungen zum Vollzug des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes mit seiner Unterzeichnung, im Ubrigen erst mit Inkrafttreten des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wirksam.

(1)

(2)

§ 11 Rechtsnachfolge / VerauBerung der Grundstiicke

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten
Rechte, Pflichten und Bindungen seinem Rechtsnachfolger aufzuerlegen.

Die vollstandige oder teilweise VerauRerung von Grundstliicken bedarf der
Zustimmung der Gemeinde, die diese nur verweigern darf, wenn Tatsachen
die Annahme rechtfertigen, dass die Durchfihrung des Vorhaben- und
ErschlieBungsplanes innerhalb der vereinbarten Ausfuhrungsfristen gefahrdet
ist.
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§ 12 Schlussbestimmungen

(1) Vertragsanderungen oder Erganzungen bedurfen zu ihrer Rechtswirksamkeit
der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berthrt die Wirksamkeit der
ubrigen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten
sich, unwirksame Bestimmungendurch solche zu ersetzen, die dem Sinn und
Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.

(3) Erfullungsort des Vertrages ist lvenack.

(4) Der Vertrag ist dreifach ausgefertigt. Die Gemeinde und der Vorhabentrager
erhalten je eine Ausfertigung. Das dritte Exemplar geht in die Verfahrensakte

ein.

Ivenack, ...t Handewitt, .........................
Roy Luth Bjern Krogh Andersen
Burgermeister Vorhabentrager

Thomas Weise
1. Stellv. Burgermeister

Anlagen:

1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 ,Skanlux Ferienhauser zwischen
Eichenallee und Ivenacker See” der Gemeinde Ivenack (Buro Geistert, Krakow am
See)

2 Begrundung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 (Biro Geistert,
Krakow am See)

3 Vorhabenplan zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. (Buro Geistert,
Krakow am See)
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4 ErschlieBungsplan von ICN Ingenieure GmbH Schwerin Stand 22.05.2025

5 Bauzeichnungen und Gebaudegrundrisse der Haustypen von Architekt Dierking
aus Flensburg

6 Finanzierungsbestatigung gemal § 5 Abs. 4 dieses Vertrages



Kreditafdelingen

Ringkjgbing 8550 Ringkabing
\7 Landbobank

Skanlux Group ApS Dato 20.06.2025
Livevej 2 A Vores ref. Dan Junker Astrup
8800 Viborg Telefon 7624 9233
e-mail das@landbobanken.dk
Refnr.: 1269395

Bankbestatigung betreffend das Projekt lvenack

Zur Vorlage bei der Gemeinde Ivenack:

Wir, die Ringkjobing Landbobank A/S, eine der 10 gréBten Banken Danemarks, bestétigen
hiermit, dass wir eine langjahrige Partnerschaft mit der Skanlux-Gruppe und verbundenen
Unternehmen im Hinblick auf die Finanzierung von Immobilienprojekten in Ddnemark und
Deutschland unterhalten.

Nach unserer besten Kenntnis hat Skanlux eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Ankauf,
der Entwicklung und dem Bau von groBformatigen Ferienhdusern.

Skanlux hat uns seine Pldne flr das "Projekt lvenack" prasentiert, einschlieBlich des
Investitionsplans, des finanziellen Betriebsbudgets und des erwarteten CAPEX-Programms.

Basierend auf unserer Uberpriifung erkléren wir:

e Die Bank hat die voraussichtliche Wirtschaftlichkeit des Projekts gepruft.

e Die Bankistvorbehaltlich der endglltigen Kreditzusage bereit, die flr die
Durchfuhrung des Projekts erforderlichen Fremdmittel (Kreditfaszilitaten)
bereitzustellen.

e Aufgrund der von uns geprlften Bonitat der Projektgesellschaft und ihrer Eigentimer
(Skanlux Group ApS) wird erwartet, dass auch die erforderlichen Eigenmittel zur
Verfugung stehen werden.

Diese Erklarung wird zur Vorlage bei den 6rtlichen Behdrden abgegeben und stellt keine
verbindliche Finanzierungszusage dar. Sie ist daher auch nicht mit einer Blrgschaft zu
verwechseln, und die Bank kann wegen dieser Erklarung in keiner Weise fur das Projekt
haftbar gemacht werden.

Mit freundlichen GriiRen

Leitef der Kreditabteilung

Hovedkontor:

Ringkjebing Landbobank A/S Tel. +45 9732 1166 CVR-nr. 37536814
Torvet 1 post@landbobanken.dk BIC/SWIFT: RINGDK22
6950 Ringkebing www.landbobanken.dk



	Vorlage
	Anlage  1 Entwurf Durchführungsvertrag für GV 08.07.2025
	Anlage  2 Bankbestätigung RLB für Projekt Ivenack (20.06.2025)

